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RS OGH 1978/11/9 13Os59/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1978

Norm

AußHG §17

Rechtssatz

Spätestens bei der Zollabrechnung für die im Eingang vorgemerkten Waren (§ 80 ZollG) muß die Einfuhr angezeigt

werden, anderenfalls ist in diesem Zeitpunkt der Tatbestand (durch die Verbringung der Vormerkwaren in den freien

Inlandsverkehr) vollendet.
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